



Finanzamt (Stadt)
Bearbeiter
Straße
PLZ Ort
Bescheid über die Festsetzung des Rückforderungsbetrages vom… für Frau/Herrn ...
St.-Nr.: .../hier: Unmittelbare Aufnahme der Selbstnutzung in Herstellungsfällen - § 92b EStG
Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen den oben genannten Bescheid lege ich hiermit form- und fristgerecht Einspruch ein und beantrage im Namen und in Vollmacht des Einspruchsführers, 

den angefochtenen Bescheid über die Festsetzung des Rückforderungsbetrages ersatzlos aufzuheben.        

Begründung:
Der angefochtene Bescheid über die Festsetzung des Rückforderungsbetrages ist rechtswidrig und verletzt den Einspruchsführer in seinen Rechten. 

Zu Unrecht sind Sie davon ausgegangen, dass wohnungswirtschaftliche Verwendung nicht nachgewiesen sei. Das entnommene geförderte Altersvorsorgevermögen sei nicht unmittelbar für die Anschaffung oder Herstellung der begünstigten Wohnung verwendet werden (§ 92a Abs. 1 EStG). Die hierfür erforderliche Aufnahme der Selbstnutzung innerhalb von 12 Monaten nach Entnahme des geförderten Kapitals sei nicht erfolgt (BMF 21.12.17, IV C 3 - S 2015/17/10001:005, BStBl. I 18, 93 Rn. 252 f.).

Diese Auffassung ist rechtsfehlerhaft. 

Im sog. Entnahmebescheid nach § 92b Abs. 1 S. 3 EStG getätigte Aussagen dazu, innerhalb welches Zeitrahmens die Verwendung geförderten Kapitals als unmittelbar anzusehen ist, schützen den Zulageberechtigten hinsichtlich innerhalb dieses Zeitraums getätigter Aufwendungen nach Treu und Glauben. Das Erfordernis der Unmittelbarkeit in § 92a Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStG bezieht sich auch auf das Vorliegen einer begünstigten (selbstgenutzten) Wohnung im Sinne des § 92a Abs. 1 S. 5 EStG. Es existieren diesbezüglich keine starren zeitlichen Vorgaben. Vielmehr ist für die Beurteilung der Unmittelbarkeit ein der allgemeinen Verkehrsanschauung entsprechender überschaubarer Bauplan zu fordern, der dem Zulageberechtigten ggf. die Pflicht auferlegt, bei zeitlichen Verzögerungen darzulegen, dass er alle ihm zumutbaren Maßnahmen ergriffen hat, um den Baufortschritt und das Ziel der Fertigstellung zu erreichen (so FG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 2.9.2025 - 15 K 15034/23, Rev. zugelassen).

Im Hinblick auf das vorgenannte FG-Urteil ist der Einspruch geboten. Bei Einlegung der zugelassenen Revision gehe ich davon aus, dass das Einspruchsverfahren bis zur rechtskräftigen Entscheidung durch den BFH zwangsweise ruht (§ 363 Abs. 2 Satz 2 AO). 


Mit freundlichen Grüßen
Steuerberater/-in
